
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1922/6/30 4Os315/22
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1922

Norm

StPO §276

Rechtssatz

Der ganz allgemein gehaltene Beschluß, daß in einer Strafsache wegen Ehrenbeleidigung den Parteien zur Stellung von

schriftlichen Beweisanträgen eine Frist erteilt und zu diesem Zwecke die Verhandlung vertagt werde, steht mit den

gesetzlichen Bestimmungen im Widerspruche.
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